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Beschlussempfehlung 

 

Die Vollversammlung beschließt: 

 

Das Projekt „Kompetenzfeststellungen bei Teilqualifikationen“ wird in den Regelbetrieb überführt.   

 

 

Begründung 

 

Die IHK für München und Oberbayern nimmt seit dem Beschluss der Vollversammlung vom 29.11.2011 an dem 

Projekt „Kompetenzfeststellungen bei Teilqualifikationen“ teil. 

 

Bei den Kompetenzfeststellungen handelt es sich um Zertifizierungen außerhalb des Berufsbildungsgesetzes, durch 

die die Erkennbarkeit und Verwertbarkeit erworbener Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt sichergestellt werden 

sollen. Den Unternehmen wird mit diesem Instrument in Zeiten des demographischen Wandels Verlässlichkeit 

hinsichtlich des Niveaus von spät Qualifizierten in einzelnen Teilbereichen gegeben. Zugleich erhalten ungelernte 

Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich im Rahmen des Lebenslangen Lernens zu qualifizieren und die erworbenen 

Kompetenzen sichtbar zu machen. Durchlaufen Teilnehmer dabei mehrere Zertifizierungen, kann dies über das 

Instrument der Externenprüfung den Weg in den Vollberuf eröffnen. 

 

Der Durchführungszeitraum des Projekts war ursprünglich bis 2015 befristet und wurde in der Sitzung der 

Vollversammlung vom 15.07.2015 auf den 31.12.2019 verlängert. 

 

Während der Projektlaufzeit hat sich die Zahl der Teilnehmer von 176 (Stand Mai 2015) auf insgesamt 473 (Stand 

Oktober 2019) erhöht.  

 

Die Kompetenzfelder erstrecken sich auf kaufmännische (Bürokaufmann/frau, Büromanagement, Einzelhandel, 

Fachkraft Lagerlogistik, Schutz und Sicherheit) sowie technische (Berufskraftfahrer/-in, Industriemechaniker/-in) 

Berufsfelder, wobei die Themen „Fachkraft Lagerlogistik“ und „Einzelhandel“ mit insgesamt 68 Prozent den größten 

Teil der Kompetenzfeststellungen ausmachen (siehe Anlage). 

 

Inzwischen bieten bundesweit über 70 IHKs entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen an.  

 

Die Teilqualifizierung hat sich als Instrument zur Verringerung des Fachkräftemangels bewährt und kann deshalb in 
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den Regelbetrieb überführt werden. Hierzu wird das Projekt Kompetenzfeststellungen auf unbestimmte Zeit 

entfristet. 

 

Anlage 

 

Zahlen Teilqualifizierung 

 


